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Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Algermissen für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Algermissen in der
Sitzung am 17. 12.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

1. im Ergebnishaushalt
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1. 1 der ordentlichen Erträge auf
1. 2 der ordentlichen Aufwendungen auf

1.3 der außerordentlichen Erträge auf
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf

2. im Finanzhaushalt
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2. 1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
2. 2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

2. 3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit

2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit
2. 6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit

festgesetzt.

17.991.200 Euro
22. 605. 800 Euro

0 Euro
0 Euro

17.518.500 Eure
21. 129.400 Euro

180. 100 Euro
4.261. 100 Euro

4.081.000 Euro
418. 200 Euro

§2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
(Kreditermächtigung) wird auf 4. 081. 000 Euro festgesetzt.

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§3

§4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2025 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in
Anspruch genommen werden dürfen, wird auf2. 842. 000 Euro festgesetzt.
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§5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind durch eine besondere Hebesatzsatzung für das Haushaltsjahr 2025
wie folgt festgesetzt:

1, Grundsteuer

1. 1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)
1. 2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)

2. Gewerbesteuer

553 v. H.
553 v. H.

410 v. H.

§6

Über- und außerplanmäßige Ausgaben bis zu einem Betrag in Höhe von 5.000   sind unerheblich im Sinne des § 1 17 Abs. 1
Satz 2 NKomVG.

Ferner sind als unerheblich anzusehen:

Beträge (unbegrenzt),
die der Verrechnung zwischen den Produkten dienen,
die wirtschaftlich durchlaufend sind,
die der Rückzahlung von Zuweisungen dienen und
die für abschlusstechnische Buchungen notwendig sind.

Algermissen, den 17 12.2024 /' ^.

Bürgermeisterin/Bü rgermeister
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Verkündung der Haushaltssatzung 2025

Die vorstehende Haushaltssatzung der Gemeinde Algermissen für das Haushaltsjahr 2025 wird
hiermit verkündet.

Die nach § 120 Abs. 2 NKomVG erforderliche Genehmigung ist durch den Landkreis Hildesheim
am 23. 01. 2025 unter Az. : (910) 15-14-10 erteilt worden.

Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 Satz 3 NKomVG

vom 30.01. 2025 bis 07. 02.2025 zur

Einsichtnahme während der Dienststunden (montags und mittwochs) und dienstags,
donnerstags und freitags nach Vereinbarung

im Rathaus der Gemeinde AI ermissen

Marktstr. 7 Zimmer Nr. 21

31191 AI ermissen

öffentlich aus.

Der Haushaltsplan wird zusätzlich im Internet auf der Homepage der Gemeinde Algermissen
bereitgestellt.

AI ermissen 27.01.2025

Ort, Datum

la ^
Gemeindp Alg issen

e B ','rgermeis e

K<^-^7
^ m^~

Gu:
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Verkündung der Haushaltssatzung 2025

Die vorstehende Haushaltssatzung der Stadt Bad Salzdetfurth für das Haushaltsjahr
2025 wird hiermit verkündet.

Die nach den §§ 119 Abs. 4 und 120 Abs. 2 NKomVG erforderlichen Genehmigungen
sind durch den Landkreis Hildesheim am 21. 01.2025 unter Az. : (910) 15-14-10
erteilt worden.

Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 Satz 3 NKomVG

vom 30.01.2025 bis 10.02.2025

zur Einsichtnahme während der Dienststunden im

Rathaus der Stadt Bad Salzdetfurth
Oberstraße 6
Zimmer 202

31162BadSalzdetfurth

öffentlich aus.

Der Haushaltsplan wird zusätzlich im Internet auf der Homepage der Stadt Bad
Salzdetfurth bereitgestellt.

Bad Salzdetfurth den 23. 01.2025
Ort, Datum

Stadt Bad Salzdetfurth
Der Bürg rmeister
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2. Änderung der Friedhofsordnung 
vom 19.10.2017 

für den Friedhof der Ev.-Iuth. Kirchengemeinde Bettrum 
in Bettrum

Gemäß § 4 der Rechtsverordnung über die Verwaltung kirchlicher Friedhöfe (Friedhofsrechtsver­
ordnung) vom 13. November 1973 (Kirchl. Amtsblatt 1974 S. 1) hat der Kirchenvorstand der Ev.- 
Iuth. Kirchengemeinde Bettrum am /(! i? ?<< folgende Änderung beschlossen:

Artikel 1

Die Friedhofsordnung für den Friedhof der Ev.-Iuth. Kirchengemeinde Bettrum vom 
19.10.2017 wird wie folgt geändert:

§ 12 wird redaktionell angepasst und ergänzt:

§ 12 
Reihengrabstätten

(1) Reihengrabstätten sind Grabstätten mit einer Grabstelle für eine Erdbestattung, die 
anlässlich einer Bestattung der Reihe nach für die Dauer der Ruhezeit vergeben werden. 
Das Nutzungsrecht kann nicht verlängert werden.

(2) Die Reihengrabstätten sind mit einer Einfassung der Breite von mindestens 
10 cm zu versehen. Diese hat die nutzungsberechtigte Person auf eigene Kosten 
zu besorgen und fachgerecht verlegen zu lassen. Die Einfassung hat ebenerdig 
und bündig zu den Nachbargräbern zu erfolgen.

(3) Das Abräumen von Reihengrabstätten oder Teilen davon wird sechs Monate vor Ab­
lauf der Ruhezeit durch ein Hinweisschild im Schaukasten am Friedhofseingang be­
kannt gemacht.

Artikel 2

2 und 5 der Kirchengemeindeordnung kirchenaufsichtlich genehmigt.

Diese Änderung der Friedhofsordnung tritt nach ihrer Genehmigung am Tage nach der öffentlichen 
Bekanntmachung im Amtsblatt des Landkreises Hildesheim in Kraft.

Hildesheim, den 
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